
 
 

 

Beschluss 
 

der 85. Konferenz Justizministerinnen und Justizminister  

am 6. November 2014 in Berlin 

 

 
TOP I.9  Bericht des Ausschusses zur Koordinierung der 

Juristenausbildung 

  - JMK 065 -  

 

Berichterstattung: Nordrhein-Westfalen 

 

 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister nehmen den Bericht des 

Koordinierungsausschusses zu Vorschlägen für eine weitere Annäherung 

der Ausbildungs- und Prüfungsbedingungen zur Kenntnis. 

 

2. Sie stellen fest, dass die Prüfungsanforderungen und 

Leistungsbewertungen in den juristischen Prüfungen den Vorgaben des 

Deutschen Richtergesetzes entsprechen und in vielen Bereichen der 

volljuristischen Ausbildung bereits eine weitgehend bundeseinheitliche 

Vorgehensweise besteht. 

 

3. Sie beauftragen den Koordinierungsausschuss, die Regelungen zu 

folgenden Punkten, deren weitere Harmonisierung im Bericht als 

wünschenswert bezeichnet wird, auf ihre Vor- und Nachteile und weitere 

Angleichungsmöglichkeiten zu untersuchen: 

 

- Zusammenhang zwischen staatlichem und universitärem 

Prüfungsteil 

- Freiversuchsregelungen 

- Abschichtung von Prüfungsteilen 

- landesweite Querkorrektur 

- Zulassungsvoraussetzungen zur mündlichen Prüfung 

- Gewichtung der Prüfungsteile 



- Punktedifferenz zwischen Erst- und Zweitkorrektur 

- Notenverbesserungsversuch 

- Meldefrist zur staatlichen Pflichtfachprüfung 

- Schwerpunktbereichsprüfung 

- zweiter Wiederholungsversuch 

- Pflichtstoff. 

 

Hinsichtlich des Pflichtstoffes soll der Vorschlag neben der 

Harmonisierung eine Begrenzung des Pflichtstoffes für beide 

Staatsprüfungen umfassen. Der Koordinierungsausschuss wird gebeten, 

hierüber der Herbstkonferenz der Justizministerinnen und Justizminister 

2016 zu berichten. 

 


